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Editorial
Die rechtstatsächliche Forschung über das Schöff enamt ist in Deutschland relativ un-
terentwickelt. Den Stimmen, die die Repräsentanten der Zivilgesellschaft aus der Straf-
gerichtsbarkeit entfernen wollen, kann daher wenig Faktenmaterial entgegengehalten 
werden. Das Feld bleibt zu oft Presseberichten und Anwaltskommentaren überlassen, 
die die Schöff en als schweigende Teilnehmer und nicht aktiv in der Beratung erleben. 
Tatsächlich gibt es aber objektiv vorhandene Benachteiligungen, die insbesondere 
durch angebliche Beschleunigungsinstrumente wie die Verständigung oder das sog. 
Selbstleseverfahren hervorgerufen werden. Schöff en sind gezwungen, oft Hunderte 
von Seiten außerhalb der Hauptverhandlung zu lesen oder Verständigungen zwischen 
Vorsitzendem, Staatsanwalt und Verteidiger außerhalb der Hauptverhandlung blind 
zu akzeptieren und auf eigene Erkenntnis und Urteilsbildung über Schuld und Strafe zu 
verzichten. Welchen Einfl üssen Schöff en konkret vor allem durch Verständigungen 
ausgesetzt sind und welche Erfahrungen sie dabei machen, soll jetzt eine Studie von 
Prof. Jörg Kinzig (Universität Tübingen) herausfi nden. Er kann auf die Erfahrung eines 
Forschungsprojektes über das Verhalten von Richtern, Staatsanwälten und Verteidigern 
bei der Verständigung zurückgreifen.1 Ob die neue Studie über die Schöff en Aussage-
kraft haben wird, hängt nicht zuletzt von den Schöff en selbst und ihrer Unterstützung ab. 
Dieses Heft (S. 124) liefert die Beteiligungsmöglichkeit frei Haus. Die Ergebnisse der 
Studie werden schon in naher Zukunft von praktischer Bedeutung sein. Der Ampel-Koa-
litionsvertrag kündigt an, dass „die Verständigung im Strafverfahren einschließlich mög-
licher Gespräche über die Verfahrensgestaltung“ neu geregelt werden soll. Wenn sich 
die Schöff en in diese Diskussion nicht einbringen, wird die Reform ebenso zu ihren 
Lasten gehen wie viele andere vorher.
„Wir machen Strafprozesse noch eff ektiver, schneller, moderner und praxistauglicher, 
ohne die Rechte der Beschuldigten und deren Verteidigung zu beschneiden“, heißt es 
im Koalitionsvertrag. Hier ist Wachsamkeit der Schöff en angebracht. Solche Ankündi-
gungen wirkten sich in der Vergangenheit stets so aus, dass nach der Reform die Zahl 
der Verfahren mit ehrenamtlichen Richtern abnahm. Nach dem Rechtspfl egeentlas-
tungsgesetz 1993 etwa wurde die Zahl der Verfahren mit Schöff enbeteiligung an den 
Amtsgerichten glatt halbiert. Auch die Verfahren mit ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern 
wurden damals drastisch reduziert. Wenn die Zivilgesellschaft ihre Beteiligungsmöglich-
keiten an der Rechtsprechung nicht politisch schützt, wird sie bald keine mehr haben.
Dass ehrenamtliche Richter sich für ihr Amt durchaus engagieren können, beweist das 
Interesse an den Modell-Workshops im Rahmen des EU-Projekts SELECT zur Fortbil-
dung über die europäischen Grund- und Menschenrechte, die in der nationalen Recht-
sprechung zunehmende Bedeutung erfahren. Die Fortbildung wurde über Gerichte, die 
Verbände der ehrenamtlichen Richter und die PariJus-Webseite (Hinweis in RohR 2021, 
S. 43) bekannt gemacht. Mehr als eintausend Interessenten wollten an den Online-Ver-
anstaltungen teilnehmen, wenige davon aus der Strafgerichtsbarkeit. Den ersten Teil der 
Einleitung zum Workshop von Eileen Deidre Wolmerath dokumentieren wir in diesem 
(S. 125) und im nächsten Heft. Das hat nichts mit Schmalspur-Juristerei zu tun. Die Fun-
damente des Rechtssystems – auch des europäischen – sollten ehrenamtliche Richter 
kennen. RohR dokumentiert seit langem Entscheidungen des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte (z. B. Aktenkenntnis von Schöff en, RohR 2009, S. 74, Ver-
bot der Rückwirkung bei der Sicherungsverwahrung, RohR 2010, S. 67) oder aktuell 
des EuGH zur blinden Schöffi  n in Bulgarien (S. 137).
„Wir erarbeiten mit der Zivilgesellschaft eine neue nationale Engagementstrategie“, ver-
spricht der Koalitionsvertrag. Schauen wir mal, ob sich das auch auf die Beteiligung an 
der Dritten Staatsgewalt bezieht. Es liegt an jedem von uns.

Ihr Hasso Lieber

1 Karsten Altenhain; Matthias Jahn; Jörg Kinzig: Die Praxis der Verständigung im Strafprozess. Eine 
Evaluation der Vorschriften des Gesetzes zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren vom 
29. Juli 2009. Baden-Baden 2020, Open-Access-Publikation: https://d-nb.info/1222361124/34; 
www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783748922094; s. a. die Rezension in RohR 2021, S. 12.
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